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Pflichtuerteidiger: inhaft ierter Beschuldigter

Das Gericht kann die Pflichtverteidigeöestellung nach $ 140 trbs' 1 Nr' 5 StP0 nicht

von vomherein auf die Dauer der lnhaftierung beschränken, Vielmehr ist ggf. die

P.fljChWerteidigerbestellung durch ausdrücklichen Aufhebungsbeschluss zu been-

den, wenn die Voraussetzungen des $ 143 Abs. 2 S. 2 StPO vorliegen.

LG Dessau-Roßlau, Beschl. v. 74.2020 - 6 Qs 40120
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